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135 
 

Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 4 
BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW 
S. 516) in der zurzeit geltenden Fassung so-
wie § 10 der Hauptsatzung der Stadt 
Eschweiler vom 14.12.2016 
 
Der an Herrn Umit Balyemez, Aufenthalt unbe-
kannt (zuletzt bekannter Aufenthaltsort 
Aachen, JVA Aachen; ohne festen Wohnsitz), 
gerichteter Rettungsdienstgebühren-Bescheid 
vom 05.12.2025 auf Grundlage der zurzeit gülti-
gen Gebührensatzung für die Inanspruchnahme 
des Rettungsdienstes, zu dem Kassenzeichen 
095060055 kann durch den Leistungspflichti-
gen bei dem Bürgermeister der Stadt 
Eschweiler, Amt für Brandschutz, Rettungs-
dienst und Bevölkerungsschutz, Florianweg 1, 
52249 Eschweiler, 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags       
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des 
Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 10.12.2025 
 
Nowicki 
Bürgermeister 
 
 
136 
 

Bekanntmachung  
 

der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die  
Gewährung von Finanzmitteln aus dem Ver-

fügungsfonds  
im Städtebauförderungsgebiet  

„Soziale Stadt Eschweiler-West“  
(Richtlinie Verfügungsfonds) zur Fortfüh-

rung der Maßnahme 
Aktualisierte Fassung 

vom 22.12.2025 
 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sit-
zung am 03.09.2025 die nachfolgende 

aktualisierte Fassung der Richtlinie über die Ge-
währung von Finanzmitteln aus dem 
Verfügungsfonds für das in der Anlage A darge-
stellte Städtebauförderungsgebiet „Soziale 
Stadt Eschweiler-West“ beschlossen: 

 
 

Richtlinie der Stadt Eschweiler über die  
Gewährung von Finanzmitteln aus dem Ver-

fügungsfonds  
im Städtebauförderungsgebiet  

„Soziale Stadt Eschweiler-West“ 
(Richtlinie Verfügungsfonds) 

 
Aktualisierte Fassung 

Stand 30.07.2025 
 

Präambel 

Die Stadt Eschweiler hat für das Quartier 
Eschweiler-West ein Integriertes Stadt-
teilentwicklungskonzept (ISTEK) entwickelt, 
welches am 18.12.2018 vom Stadtrat beschlos-
sen wurde. In gleicher Sitzung wurde das 
Projektgebiet gemäß § 171e Abs. 3 BauGB als 
Gebiet für Maßnahmen der „Sozialen Stadt“ 
beschlossen und 2019 in das Städtebau-
förderprogramm „Soziale Stadt“ (heute „Sozialer 
Zusammenhalt“) aufgenommen. Mit diesem 
Programm werden Stadt- und Ortsteile mit 
besonderem sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Entwicklungsbedarf gefördert. 

Im Rahmen dieses Städtebauförderprogramms 
werden mit Hilfe eines Verfügungsfonds bisher 
nach Ziffer 17 der Förderrichtlinien 
Stadterneuerung NRW 2008 und künftig nach 
Ziffer 10.2 der Städtebauförderrichtlinie 
Nordrhein-Westfalen 2023 kleinere Maßnahmen, 
Aktionen und Projekte gefördert, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Aktivierung der 
Beteiligten im Quartier leisten und einen 
erkennbaren nachhaltigen Nutzen ausstrahlen.  

Mittel- bis langfristig sollen durch die 
angestoßenen Fördermaßnahmen stabile 
nachbarschaftliche Beziehungen und ein 
optimiertes gesellschaftliches Miteinander 
erreicht sowie nachhaltige, selbsttragende und 
selbstorganisierte Strukturen vor Ort etabliert 
werden. Es gilt mit Hilfe der Mittel des 
Verfügungsfonds darüber hinaus die 
Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner 
mit und ihre Verantwortung für das Quartier 
Eschweiler-West herauszubilden und zu 
stärken. 

Ein Verfügungsfonds-Gremium entscheidet auf 
Grundlage dieser Richtlinie über die Vergabe der 
Mittel im Quartier. Die Organisation und Struktur 
des Verfügungsfonds wird mit dieser Richtlinie 
geregelt.  
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Der Verfügungsfonds finanziert sich zu 100 % aus 
Mitteln der Städtebauförderung inklusive des 
Eigenanteils der Kommune.  

In den Jahren 2021 – 2025 wurden auf Grundlage 
der am 29.06.2021 vom Rat der Stadt Eschweiler 
beschlossenen Richtlinie Verfügungsfonds 
zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt. Mit 
Zuwendungsbescheid vom 28.10.2024 wurde die 
Voraussetzung für die Fortführung der Richtlinie 
Verfügungsfonds geschaffen.  

Für die Jahre 2026 bis 2027 stehen Fördermittel 
in Höhe von 30.000,00 € zur Verfügung. 
Voraussetzung für eine Maßnahmenfinanzierung 
ist ein vorliegender und geprüfter Antrag, sowie 
eine positive Entscheidung des 
Verfügungsfonds-Gremiums. 

1. Räumlicher Geltungsbereich und Rechts-
grundlagen  

1.1 Die Stadt Eschweiler gewährt mit 
finanzieller Unterstützung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der 
Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe 
dieser Richtlinie Zuwendungen für 
Maßnahmen zur Aktivierung der Beteilgten 
vor Ort im Geltungsbereich des förmlich 
festgelegten Städtebauförderungsgebiets 
„Soziale Stadt Eschweiler-West“ (Anlage A).  

1.2 Die jährlich zur Verfügung stehenden Fi-
nanzmittel werden nach Maßgabe der 
Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-
dungen zu städtebaulichen Erneuerungs-
maßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen 
vom 15. Juni 2023, Ziffer 10.2.1 (Städte-
bauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen 
2023), der jeweiligen Zuwendungsbe-
scheide der Bezirksregierung Köln, der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung i. V. m. Nr. 12 VV LHO 
und den Richtlinien zur Anteilsfinanzierung 
gewährt. 

1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer 
Zuwendung besteht nicht. Die Gewährung 
von zur Verfügung stehenden Finanzmitteln 
ist eine freiwillige Leistung der Stadt 
Eschweiler, des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Gebiet „Soziale 
Stadt Eschweiler-West“. 

1.4 Nach Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Eschweiler tritt diese Richtlinie am 
01.01.2026 in Kraft. Der Förderzeitraum er-
streckt sich bis zum Auslaufen des 
Förderzeitraums der Gesamtmaßnahme 
(zurzeit 31. Dezember 2027). 

1.5 Fördermittel können nur gewährt werden, 
soweit es die Haushaltslage der Stadt 
Eschweiler sowie die in Aussicht gestellten 

Fördermittel dies zulassen. Verpflichtungen 
für die Stadt Eschweiler können daraus 
nicht abgeleitet werden. 

2. Zuwendungszweck  

2.1 Die Stadt Eschweiler verfolgt mit der 
Gewährung von Mitteln des 
Verfügungsfonds im Gebiet „Soziale Stadt 
Eschweiler-West“ im Wesentlichen folgende 
Ziele: 

- Aktivierung und Stärkung privaten  
Engagements,  

- Stärkung der Gemeinschaft beziehungsweise 
der Nachbarschaft, 

- Stärkung von Eigenverantwortung und 
Selbsthilfe der im Quartier lebenden 
Bürger/innen, 

- Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der 
Imagebildung und der Identifikation mit dem 
Quartier. 

- Unterstützung der Integration, 

2.2 Die Fördermaßnahmen müssen zudem 
mindestens drei der folgenden Zweck-
mäßigkeitskriterien unmittelbar erfüllen. Die 
Fördermaßnahme: 

- geht auf eine bürgerschaftliche Initiative 
zurück, fördert vorhandenes oder aktiviert 
zusätzliches bürgerschaftliches Engagement, 

- fördert die Kommunikation und das 
gesellschaftliche Miteinander (insbesondere 
stabile Nachbarschaften und nachbarschaftliche 
Beziehungen), 

- erreicht einen großen Teil der Bevölkerung,  

- erreicht besonders benachteiligte Gruppen, 

- hat eine positive Wirkung für das gesamte 
Programmgebiet, 

- fördert die Integration und/oder das 
interkulturelle Zusammenleben,  

- fördert die lokale Ökonomie, 

- verbessert das Wohnumfeld oder dient der 
Gestaltung des öffentlichen Raums,  

- eröffnet neue Spielräume oder stärkt die 
Freizeit- und Aufenthaltsfunktion, 

- steigert die Identifikation der Bewohnerinnen 
und Bewohner mit und ihre Verantwortung für 
das Quartier Eschweiler-West, 

- führt zu einer Imageverbesserung des 
Quartiers Eschweiler-West, 

- trägt zur Etablierung und Verstetigung 
selbsttragender und selbstorganisierter 
Strukturen vor Ort bei, 
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- stärkt das Verständnis und die Einbindung der 
Bewohnerschaft in den Prozess der 
Stadterneuerung. 

3. Fördervoraussetzungen 

3.1 Es werden ausschließlich Maßnahmen im 
Geltungsbereich des Städtebauförderungs-
gebietes „Soziale Stadt Eschweiler-West“ 
gefördert.  

3.2 Die Maßnahmen müssen  

- im Einklang mit dieser Richtlinie stehen. 

- der Bewohnerschaft des Programmgebietes 
unmittelbar zugutekommen. 

- den unter Ziffer 2 aufgeführten Zielen dienen. 

3.3 Darüber hinaus müssen die folgenden 
Bedingungen erfüllt werden: 

- Die Maßnahme leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur Aktivierung der Beteiligten und des 
gemeinschaftlichen Miteinanders. 

- Die Maßnahme ist öffentlich zugänglich bzw. 
die Teilhabe ist allgemein möglich.  

- Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde noch 
nicht begonnen. 

- Die Maßnahme ersetzt nicht bisherige 
Regelstrukturen und -aufgaben bestehender 
Organisationen. 

- Die Maßnahme wird in einem klar befristeten 
Zeitraum umgesetzt. 

3.4 Die Förderung bereits etablierter Projekte 
bzw. Veranstaltungen, die wiederholt oder in 
regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden, ist in der Regel unzulässig. Kosten 
für wesentliche Erweiterungen bestehender 
Projekte können im Einzelfall bewilligt 
werden. 

3.5 Die Förderung wird zweckgebunden für die 
im Antrag dargestellten Kosten bewilligt. 
Eine allgemeine Förderung der antrag-
stellenden Organisation ist nicht möglich. 

3.6 Öffentlich-rechtliche Genehmigungen 
müssen zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Fördermaßnahme vorliegen, soweit diese 
erforderlich sind. Die Beschaffung der 
Genehmigungen obliegt dem/der Antrag-
steller/in. 

3.7 Es wird erwartet, dass der/die Antrag-
steller/in eine erkennbare, der Zuwendungs-
höhe angemessene und im Rahmen 
seiner/ihrer Möglichkeiten vertretbare, 
unentgeltliche Eigenleistung in die Förder-
maßnahme einbringt. Dies kann etwa in Form 
von eigenem Arbeitseinsatz, der Übernahme 
von Kosten, der Bereitstellung von 

Arbeitsmaterialien und Gerätschaften, dem 
Überlassen von Räumlichkeiten oder 
sonstigen vergleichbaren Leistungen 
geschehen. 

4. Gegenstand der Förderung 

4.1 Die Zuwendung wird für einzelne, sachlich 
und zeitlich abgegrenzte Förder-
maßnahmen gewährt (Projektförderung). 
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel werden z.B. Workshops zu Aufgaben-
stellungen im Quartier, Mitmachaktionen im 
Quartier, Wettbewerbe zu Themen-
stellungen im Quartier, Imagekampagnen 
und andere geeignete Maßnahmen zur 
Aktivierung der Beteiligten im Stadtteil 
gefördert. 

4.2 Gefördert werden können im 
Zusammenhang mit der Maßnahme 
stehende  

- projektbezogene Investitionskosten, 

- projektbezogene Sachkosten, 

- projektbezogene Bruttohonorarkosten. 

5. Förderausschluss 

Nicht förderfähige Maßnahmen sind 
insbesondere:  

- Pflichtaufgaben der Stadt Eschweiler, 

- Maßnahmen, die bereits aus anderen Förder-
programmen finanziert wurden oder aus anderen 
Förderprogrammen finanziert werden könnten,  

- Maßnahmen, mit deren Durchführung vor der 
Bewilligung bereits begonnen wurde, 

- Maßnahmen, die der Gewinnerzielung dienen, 

- Kosten, die nicht im direkten Zusammenhang 
mit der Maßnahme stehen, 

- laufende Betriebs- und Sachkosten sowie 
reguläre Personalkosten des/der Antrag-
stellers/in, 

- Personalkosten des/der Antragstellers/in zur 
Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme,  

- Unbefristete Maßnahmen, 

- Kosten für den Ausschank bzw. Beschaffung 
von alkoholischen Getränken. 

6. Zuwendungsempfänger/Antragsberech-
tigte 

6.1 Anträge können von Einzelpersonen, 
Gruppen, Initiativen, Vereinen, Verbänden, 
Kinder- und Jugendgruppen (vertreten 
durch eine geschäftsfähige Person) oder 
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sonstige Institutionen aus dem Programm-
gebiet gestellt werden. 

6.2 Ausgeschlossen sind Anträge von 
Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen, 
Vereinen, Verbänden und sonstigen 
Institutionen, deren Zwecke und deren 
Tätigkeiten den Strafgesetzen 
zuwiderlaufen oder sich gegen 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen 
den Gedanken der Völkerverständigung 
richten. 

7. Art und Höhe der Förderung 

Die Finanzierung des Verfügungsfonds erfolgt 
mit den vom Land Nordrhein- Westfalen 
bewilligten Fördermitteln und mit Mitteln der 
Stadt Eschweiler. 

7.1 Eine Förderung erfolgt nur im Rahmen der 
bewilligten Fördermittel und der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

7.2 Bei der Zuwendungsart handelt es sich um 
eine Projektförderung. 

7.3 Die Fördermittel aus dem Verfügungsfonds 
werden in Form eines nicht zurückzahlbaren 
Zuschusses gewährt.  

7.4 Die Förderung ist für die beantragten 
Maßnahmen zweckgebunden und 
wirtschaftlich zu verwenden.  

7.5 Der Zuschuss pro Projekt ist auf eine 
Höchstsumme von 5.000 € (brutto) 
begrenzt. Eine Förderung oberhalb dieser 
Wertgrenze erfolgt nur, wenn die 
Durchführung der Maßnahme nach 
mehrheitlichem Beschluss des 
Vergabegremiums im besonderen 
städtischen Interesse in Bezug auf den 
räumlichen Geltungsbereich nach Ziffer 1 
dieser Richtlinie liegt. Auf gesonderten 
Antrag können in diesen begründeten 
Einzelfällen maximal 10.000,- € (brutto) 
bewilligt werden. Die Bagatellgrenze liegt bei 
100 € (brutto) Gesamtkosten. Maßnahmen 
mit Gesamtkosten unterhalb der 
Bagatellgrenze werden nicht gefördert. 

7.6 Der Zuschuss beträgt 100 % der als 
förderfähig anerkannten Kosten. 

7.7 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung 
des Zuwendungszweckes sind die 
Regelungen des öffentlichen Vergaberechts 
zu beachten und anzuwenden. 

7.8 Die Zuwendungsempfängerin, der 
Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der 
Quartiersentwicklung oder dem 
Planungsamt der Stadt Eschweiler 
unverzüglich anzuzeigen, wenn 

- sie bzw. er nach Vorlage des 
Finanzierungsplans weitere Fördermittel für 
denselben Zweck bei anderen öffentlichen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder 
wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben 
oder eine Änderung der Finanzierung ergibt, 

- der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Fördermittel maßgeblichen 
Umstände entfallen oder sich verändern, 

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck 
nicht oder mit den bewilligten Fördemitteln nicht 
zu erreichen ist, 

- ein Insolvenzverfahren gegen sie bzw. ihn 
eröffnet oder seine Eröffnung beantragt wird. 

8. Antragstellung 

8.1 Der Verfügungsfonds wird durch die 
Quartiersentwicklung Eschweiler-West und 
das Planungsamt der Stadt Eschweiler 
verwaltet. Sie begleiten, beraten und be-
treuen die Antragstellung. 

8.2 Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
aus dem Verfügungsfonds ist schriftlich an 
die Quartiersentwicklung Eschweiler-West 
oder das Planungsamt der Stadt Eschweiler 
zu richten  

8.3 Für die Antragsstellung ist das Antrags-
formular „Verfügungsfonds Eschweiler-
West“ zu verwenden und vollständig aus-
zufüllen. Das Antragsformular ist bei der 
Verwaltung des Verfügungsfonds erhältlich 
und im Internet abrufbar unter 
www.eschweiler-west.de.  

8.4 Der Antrag muss Angaben zu Antragstel-
ler/in Enthalten, Zeitpunkt oder Zeitraum 
der Maßnahme sowie Ziele und Inhalte be-
nennen, Nutzen und Auswirkungen für das 
Gebiet definieren. Er ist mit dem Ausstel-
lungsdatum und der rechtsverbindlichen 
Unterschrift des/der Antragsteller/in zu 
versehen. 

8.5 Der Zuwendungsantrag muss eine 
detaillierte Kostenaufstellung enthalten. Es 
ist darzulegen, ob und wenn ja welche 
sonstigen öffentlichen Mittel beantragt 
werden/beantragt worden sind und ob 
weitere Spenden in die Finanzierung 
einfließen. Voraussichtliche/geplante Ein-
nahmen sind anzuführen und kenntlich zu 
machen. 

8.6 Die Anträge sind spätestens 4 Wochen vor 
der jeweils nächsten Sitzung des 
Verfügungsfonds-Gremiums einzureichen. 
Die Termine werden im Internet und im 
Quartiersbüro bekanntgegeben. 
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8.7 Aufträge bis zu einem Höchstwert von 499 
€ (brutto) können im Wege eines 
Direktauftrages vergeben werden. Die 
Einziehung von Vergleichsangeboten durch 
den/die Antragsteller/in wird empfohlen. 

8.8 Aufträge mit einem Auftragswert von 500 € 
bis 5000 € (brutto) können nach Erhalt des 
Zuwendungsbescheides (vgl. Nr. 9) durch 
den/die Antragsteller/in in einem formlosen 
Verfahren vergeben werden. Das formlose 
Verfahren umfasst einen Preisvergleich 
(z.B. online, telefonisch oder per E-Mail) 
zwischen mindestens drei Anbietern, bei 
denen ein Angebot eingeholt wird. Die/der 
Antragsteller/in ist dazu verpflichtet, den 
Auftrag an den Anbieter mit dem wirt-
schaftlichsten Angebot zu vergeben. Dies 
ist durch entsprechende Nachweise (z.B. 
Ausdruck einer Anfrage per E-Mail; Telefon-
notiz) zu dokumentieren. Die Angebote sind 
den Antragsunterlagen beizufügen bzw. 
spätestens mit den Abrechungsunterlagen 
bei der Stadt einzureichen.  

9. Bewilligung und Zuwendungsbescheid 

9.1 Die Zuwendungsanträge werden durch die 
Quartiersentwicklung Eschweiler-West oder 
durch das Planungsamt der Stadt Eschweiler 
auf ihre grundsätzliche Förderfähigkeit 
vorgeprüft und bei Feststellung einer 
Förderfähigkeit zur Beschlussfassung durch 
das Gremium des Verfügungsfonds 
angemeldet. Die Bearbeitung der Zu-
wendungsanträge erfolgt in der Reihenfolge 
ihres Eingangs. 

9.2 Die Bewilligungen von Zuwendungen für 
Fördermaßnahmen dürfen die vorhandenen 
Haushaltsmittel sowie die durch das Land 
Nordrhein-Westfalen bewilligten Förder-
mittel nicht übersteigen. 

9.3 Projektanträge unter 500 € (brutto) können 
von der Quartiersentwicklung in Abstim-
mung mit dem Planungsamt der Stadt 
Eschweiler entschieden werden. Dabei liegt 
die jährliche Entscheidunggrenze bei einer 
Gesamtsumme von 3.000 € (brutto). 

9.4 Über die Gewährung der Fördermittel aus 
dem Verfügungsfonds ab 500 € (brutto) 
entscheidet das Gremium des Verfügungs-
fonds Eschweiler-West (nach Nr. 10 dieser 
Richtlinie) in seinen Sitzungen. 

9.5 Das Gremium entscheidet auf Grundlage der 
in dieser Richtlinie definierten Kriterien über 
den Zuwendungsantrag nach pflicht-
gemäßem Ermessen.  

9.6 In begründeten Einzelfällen können durch 
den/die Vorsitzende/n und zwei weitere 

Vertreter/innen des Gremiums Dringlich-
keitsentscheidungen getroffen werden. 

9.7 Das Gremium kann im Rahmen seiner 
Entscheidung projektspezifische Auflagen 
und Ausnahmen aussprechen oder nur 
einzelne Punkt des Zuwendungsantrages 
bewilligen. 

9.8 Die Bewilligung des Zuwendungsantrages 
erfolgt nach der Beschlussfassung des 
Gremiums durch das Planungsamt der Stadt 
Eschweiler per Zuwendungsbescheid. 

9.9 Der Zuwendungsbescheid weist die 
maximale Höhe der bewilligten Zuwendung 
für die beantragte Fördermaßnahme aus. 
Die Zuwendungshöhe kann nachträglich 
nicht erhöht werden. Soweit Kosten-
steigerungen bei der beantragten Förder-
maßnahme eintreten, muss die Differenz 
der Gesamtkosten zum bewilligten Zu-
wendungsbetrag durch den/die 
Antragsteller/in getragen werden. 

9.10 Die Zuwendung wird zweckgebunden für die 
im Zuwendungsantrag dargestellten Kosten 
bewilligt. Innerhalb des 
Zuwendungsantrages nicht dargestellte 
Kosten sind nachträglich nicht förderfähig. 
Dem/der Zuwendungsempfänger/in wird 
gestattet, innerhalb der geförderten Maß-
nahme Mehrausgaben einzelner Kosten-
positionen durch Minderausgaben anderer 
Kostenpositionen in Abstimmung mit der 
Quartiersentwicklung Eschweiler-West und 
dem Planungsamt der Stadt Eschweiler 
auszugleichen, soweit der Zuwendungs-
zweck und Gegenstand der Förder-
maßnahme nicht wesentlich verändert 
werden. Die Höhe der Zuwendung bleibt 
davon unberührt. 

9.11 Der Zuwendungsbescheid legt Beginn und 
Ende der Fördermaßnahme fest. Eine 
Verlängerung dieser Fristen kann in 
begründeten Fällen auf schriftlichen Antrag 
erfolgen. Mit der Fördermaßnahme ist 
spätestens sechs Monate nach Bewilligung 
zu beginnen. 

9.12 Alle Regelungen des Zuwendungs-
bescheides sind bindend und bei der Durch-
führung und Abrechnung der 
Fördermaßnahmen zwingend zu beachten. 

9.13 Der Zuwendungsbescheid kann vor Beginn, 
während und nach Abschluss der Förder-
maßnahme im Falle eines Verstoßes gegen 
diese Richtlinie oder die Bestimmungen des 
Zuwendungsbescheides sowie im Falle eines 
Nachweises falsch gemachter Angaben 
widerrufen werden. Zu Unrecht ausbezahlte 
Zuwendungen werden mit dem Widerruf des 
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Zuwendungsbescheides zur Rückzahlung 
fällig und sind vom Zeitpunkt der Auszahlung 
an mit 5 v.H. über dem Basiszinssatz gemäß 
EuroEG NW zu verzinsen. 

10. Gremium des Verfügungsfonds 

10.1 Das Gremium des Verfügungsfonds setzt 
sich aus 14 stimmberechtigten Mitgliedern 
sowie aus beratenden Mitgliedern aus der 
Stadtverwaltung und dem Quartiersbüro 
zusammen. 

10.2 Die Besetzung des Gremiums obliegt dem 
Rat der Stadt Eschweiler. 

10.3 Das Gremium ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 50 % der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Zur Entscheidung 
über die Vergabe von Mitteln des 
Verfügungsfonds genügt dann die einfache 
Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder (Enthaltungen 
werden nicht mitgezählt). Jedes Mitglied 
verfügt nur über eine Stimme. Antrag-
steller/innen können in der Gremiums-
sitzung zu der Fördermaßnahme angehört 
werden. 

10.4 Ist ein Mitglied des Gremiums selbst 
Antragsteller/in oder an der Beantragung 
einer Fördermaßnahme beteiligt, ist dieses 
Mitglied bei der Abstimmung nicht zu 
beteiligen. Gleiches gilt für Mitglieder, die von 
einem/einer Antragsteller/in wirtschaftlich 
abhängig sind. 

10.5 Eine bedingte Zustimmung ist möglich, 
wenn das Projekt grundsätzlich zustim-
mungsfähig ist und nur einzelne Punkte des 
Projektantrages einer Änderung oder 
Ergänzung bedürfen. Der Bewilligungs-
bescheid kann in diesem Fall nach 
Änderung oder Ergänzung des Antrages 
auch ohne eine erneute Vorlage vor dem 
Gremium erteilt werden. 

10.6 Das Gremium trifft sich einmal pro Quartal, 
im Bedarfsfall auch häufiger.  

10.7 Die Beratung und Entscheidung über einen 
Projektantrag erfolgt in der Regel in den 
Sitzungen. In begründeten Fällen kann die  
Entscheidung des Gremiums auch im 
Rahmen einer online-Abstimmung erwirkt 
werden. Zur Entscheidung über die Vergabe 
von Mitteln des Verfügungsfonds genügt 
es, wenn im Rahmen dieser online-
Abstimmung  mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder  schriftlich 
(per E-Mail) zustimmen. 

11.  Verwendungsnachweis und Kostener-
stattung  

11.1 Der/die Zuwendungsempfänger/in finanz-
iert die beantragte Fördermaßnahme 
grundsätzlich vor. Nach Beendung der 
Fördermaßnahme werden die entstandenen 
Kosten geprüft und die sich abschließend 
ergebenden Zuwendungen durch die Stadt 
Eschweiler an den/die Zuwendungs-
empfänger/in ausbezahlt. 

11.2 Für die Mittelauszahlung ist innerhalb von 
drei Monaten nach Abschluss der 
Fördermaßnahme ein Verwendungs-
nachweis bei der Quartiersentwicklung 
Eschweiler-West oder beim Planungsamt 
der Stadt Eschweiler einzureichen. Dieser 
beinhaltet einen kurzen Projektbericht (max. 
zwei DIN A4-Seiten zzgl. Fotos) sowie die 
Gesamtabrechnung mit den originalen 
Rechnungsbelegen und sonstigen 
Ausgabenbelegen. Zudem sind Belege der 
erfolgten Öffentlichkeitsarbeit und eine 
Inventarisierungsliste aller angeschafften 
Investitionsgüter beizufügen. Es ist 
nachzuweisen, wofür die bewilligten 
Zuwendungen eingesetzt worden sind. Bei 
Nichteinhaltung der Frist erlischt die 
Bewilligung von Zuwendungen. 

11.3 Einnahmen sowie beantragte öffentliche 
Mittel und Spenden, die in die Finanzierung 
einfließen, sind mit den Kosten der 
Fördermaßnahme zu verrechnen und 
mindern die tatsächliche Förderhöhe. 
Einbehaltene und/oder nicht gemeldete 
Einnahmen machen den Zuwendungs-
bescheid unwirksam. 

11.4 Sind die über den Verwendungsnachweis 
dargelegten Kosten geringer als der durch 
Zuwendungsbescheid bewilligte 
Kostenrahmen, reduziert sich die Zu-
wendung entsprechend. Eine nachträgliche 
Erhöhung der Zuwendung bei Über-
schreitung des bewilligten Kostenrahmens 
ist ausgeschlossen. 

11.5 Ausnahmsweise können Zuwendungen bei 
Fördermaßnahmen, die die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Vorfinanzierung durch 
den/die Antragsteller/in übersteigen, bei 
entsprechendem Nachweis und auf 
schriftlichen Antrag als vorzeitige Teil-
beträge gewährt und ausbezahlt werden. 

11.6 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, 
dass die in den Belegen enthaltenen Anga-
ben richtig sind, die Ausgaben notwendig 
waren und wirtschaftlich und sparsam ver-
fahren worden ist. 
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11.7 Nach Überprüfung der Kosten- und Einnah-
mebelege und der zweckentsprechenden 
Verwendung der Mittel des Verfügungs-
fonds wird der sich daraus ergebende 
Zuschuss von der Stadt Eschweiler ausge-
zahlt. 

11.8 Der/die Zuwendungsempfänger/in hat 
sämtliche Belege mindestens fünf Jahre 
nach Auszahlung des Zuschusses aufzube-
wahren und bei Bedarf der Stadt Eschweiler 
sowie übergeordneten Behörden vorzule-
gen. 

12.  Zweckbindungsfrist für beschaffte Ge-
genstände  

12.1 Für Ersteinrichtungen und bewegliche Ge-
genstände, die im Rahmen einer Maßnahme 
beschafft werden, ist eine Zweckbindungs-
frist von mindestens fünf Jahren ab dem 
Anschaffungsdatum vom/von der Zuwen-
dungsempfänger/in einzuhalten und 
sicherzustellen. Dies beinhaltet die zweck-
entsprechende Nutzung sowie die 
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung bei 
Verlust. Erst nach Ablauf der zeitlichen Bin-
dung kann über die erworbenen oder 
hergestellten Gegenstände frei verfügt 
werden. Sofern diese Frist unterschritten 
wird, muss vom Zuwendungsempfänger der 
Zuschuss anteilig für die nicht erfüllte 
Zweckbindungszeit erstattet werden.  

12.2 Der/die Antragsteller/in verpflichtet sich, 
angeschaffte Investitionsgüter in dieser Zeit 
für andere gemeinnützige 
Fördermaßnahmen und Vorhaben im 
Programmgebiet in geeigneter Form 
kostenfrei zur Verfügung zu stellen.  

12.3 Nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann 
über die erworbenen Gegenstände frei 
verfügt werden.  

12.4 Die Zweckbindungsfrist bei investiven 
Maßnahmen an baulichen Anlagen, wie 
dauerhafte Veränderungen an Gebäuden, 
Gebäudeteilen oder Grundstücken, beträgt 
zehn Jahre. 

13.Besondere Nebenbestimmungen 

13.1 Zu jeder Fördermaßnahme ist grundsätzlich 
frühzeitig und in geeigneter Form Öffent-
lichkeitsarbeit in Abstimmung mit der 
Quartiersentwicklung Eschweiler-West und 
dem Planungsamt der Stadt Eschweiler zu 
leisten. 

13.2 Bei der Erstellung von Medien zur Publizität 
(Internet, Broschüren, Faltblätter, Postkar-
ten, Postern, Plakaten, Präsentationen, 

Hinweisschildern und ähnliches) im Rahmen 
von Maßnahmen, die mit Mitteln des Verfü-
gungsfonds im Geltungsbereich des 
Gebietes „Soziale Stadt Eschweiler-West“ 
gefördert werden sind die Logos des Bun-
desministeriums des Innern für Bau und 
Heimat, der Städtebauförderung, des Minis-
teriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-West-
falen sowie der Stadt Eschweiler auf den 
öffentlichkeitswirksamen Materialien zu 
platzieren. Die Vorlagen für die zu verwen-
denden Logos werden von der Stadt 
Eschweiler als Muster zur Verfügung ge-
stellt. 

13.3 Während der Durchführung der Förder-
maßnahme sind die Banner „Verfügungs-
fonds Soziale Stadt Eschweiler-West“ gut 
sichtbar anzubringen. Die Banner sind im 
Quartiersbüro Eschweiler-West oder im 
Planungsamt der Stadt Eschweiler erhältlich 
und können dort unentgeltlich für den 
Durchführungszeitraum der Fördermaß-
nahme ausgeliehen werden. 

13.4 Der/die Zuwendungsempfänger/in hat den 
zuständigen städtischen Bediensteten oder 
den Vertretern der Quartiersentwicklung 
Eschweiler-West bis zum Maßnahmen-
abschluss jederzeit die Besichtigung der 
Maßnahme sowie die Einsicht in die für die 
Förderung maßgeblichen Unterlagen zu 
ermöglichen. 

14. Inkrafttreten 

Nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Eschweiler tritt diese Richtlinie am 01.01.2026 in 
Kraft.  

Anlage A zur Richtlinie Verfügungsfonds 
Räumlicher Geltungsbereich 
Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt 
Eschweiler-West“ 
 



 Seite 9 

 
 
Die vorstehende Richtlinie wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Eschweiler,18.12.2025 
 
Nowicki 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die 
Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung 

von privaten Fassaden, Innenhöfen und Frei-
flächen  

im Städtebauförderungsgebiet 
„Soziale Stadt Eschweiler-West“  

(Richtlinie Fassade & Hof) 
Aktualisierte Fassung 

 
vom 22.12.2025 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sit-
zung am 03.09.2025 die nachfolgende 
aktualisierte Fassung der Richtlinie über die 
Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von 
privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen 
für das in der Anlage A dargestellte Städte-
bauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-
West“ beschlossen: 
 

Richtlinie der Stadt Eschweiler über die 
Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung  

von privaten Fassaden, Innenhöfen und Frei-
flächen  

im Städtebauförderungsgebiet „Soziale 
Stadt Eschweiler-West“  

(Richtlinie Fassade & Hof) 

Aktualisierte Fassung 
Stand: 04.08.2025 

 
Präambel 
 
Die Stadt Eschweiler fördert mit Unterstützung 
des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bun-
desrepublik Deutschland Maßnahmen von 
Grundstückseigentümern, die eine Verbesse-
rung der Gestaltung der Fassaden und der 
Begrünung und Gestaltung von privaten, aber 
öffentlich wirksamen Frei- und Gartenflächen im 
Zuwendungsgebiet zum Ziel haben. Das Zuwen-
dungsgebiet ist im beigefügten Übersichtsplan 
(Anlage A) dargestellt. Die Anlage ist verbindli-
cher Teil der Zuwendungs-richtlinien. 
 
Mit diesem Angebot in Kombination mit einer 
fachlichen Beratung sollen seitens der öffentli-
chen Hand Anreize geschaffen werden, bauliche 
und/oder gestalterische Veränderungen im Be-
stand vorzunehmen, die zu einer deutlichen 
Aufwertung des Erscheinungsbilds des Zuwen-
dungsgebiets beitragen. Die Maßnahme soll 
insgesamt eine nachhaltige Nutzung der Immo-
bilien stützen und Leerstand sowie 
Mindernutzung entgegenwirken. 

1. Zuwendungszweck, räumlicher Gel-
tungsbereich und Rechtsgrundlagen 

1.1  Die Stadt Eschweiler gewährt mit finanzi-
eller Unterstützung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Bundesre-
publik Deutschland nach Maßgabe dieser 
Richtlinie Zuwendungen für die Herrich-
tung und Gestaltung von Außenwänden 
und Dächern sowie für die Entsiegelung, 
Begrünung, Herrichtung und Gestaltung 
von öffentlich wirksamen Innenhöfen und 
Freiflächen auf privaten Grundstücken im 
Geltungsbereich des förmlich festgeleg-
ten Städtebauförderungsgebiets „Soziale 
Stadt Eschweiler-West“ (Anlage A). 

1.2 Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
werden nach Maßgabe der Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen zu 
städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen 
im Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Juni 
2023 (Städtebauförderrichtlinie Nord-
rhein-Westfalen 2023), Ziffer 10.1 
(Kommunale Förderprogramme zur städ-
tebaulichen Aufwertung von Gebäuden 
und Freiflächen), der jeweiligen Zuwen-
dungsbescheide der Bezirksregierung 
Köln, den Verwaltungsvorschriften zu § 44 
der Landeshaushaltsordnung i. V. m. Nr. 12 
VV LHO und den Richtlinien zur Anteilsfi-
nanzierung gewährt. 
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1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 
der Zuwendungen besteht nicht. Über die 
Zuwendungsanträge entscheidet die 
Stadt Eschweiler nach pflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel sowie der ihr vom Land 
bewilligten Zuwendungen und insofern, 
dass die Gesamtfinanzierung durch die 
Antragsteller*in nachgewiesen ist. 

1.4 Der Förderzeitraum erstreckt sich vom 
Tage des Inkrafttretens bis zum Auslaufen 
des Förderzeitraums (zurzeit 31. Dezem-
ber 2027). 

2.  Begünstigter Personenkreis/Antrags-
berechtigte 

2.1 Begünstigt bzw. antragsberechtigt sind 
natürliche und juristische Personen als Ei-
gentümer*in oder sonstige Verfügungs-
berechtigte. 

2.2 Mieter*innen sind begünstigt bzw. an-
tragsberechtigt, wenn sie die schriftliche 
Zustimmung der Eigentümer*in oder der 
sonstigen Verfügungsberechtigten vorle-
gen, dass der hergestellte bauliche 
Zustand für einen Zeitraum von mindes-
tens 10 Jahren ab Vorlage des Ver-
wendungsnachweises bei der Stadt E-
schweiler erhalten bleibt und die 
Antragsteller*in nicht verpflichtet wird, 
den ursprünglichen Zustand nach Auszug 
wiederherzustellen. 

3. Fördervoraussetzungen 

3.1 Maßnahmen können nur gefördert wer-
den, wenn das Grundstück innerhalb des 
Geltungsbereichs (Anlage A: Räumlicher 
Geltungsbereich Gebiet „Soziale Stadt E-
schweiler-West“) liegt und die Maßnahme 
dem öffentlichen Raum zugewandt ist. In 
Ausnahmefällen können Maßnahmen ge-
fördert werden, die nicht direkt dem 
öffentlichen Raum zugewandt, jedoch au-
ßenwirksam sind (Innenhöfe und Frei-
flächen). 

3.2 Eine geförderte Gestaltung von privaten 
Innenhöfen und Freiflächen muss der Öf-
fentlichkeit dienen. Zumindest muss die 
Zugänglichkeit für alle Personen des Ge-
bäudes bzw. der Wohnanlage, zu der der 
Innenhof oder die Freiflächen gehören, si-
chergestellt sein und die Maßnahme muss 
öffentlich wirksam sein. Mieter*innen sind 
bei der Planung angemessen zu beteiligen.  

3.3 Die Maßnahmen müssen zu einer wesent-
lichen und nachhaltigen Verbesserung des 

Stadtbildes sowie des Gewerbe-, Ge-
schäfts- oder Wohnstandortes führen und 
den Wohn- und Freizeitwert deutlich und 
anhaltend verbessern. Sie müssen bezüg-
lich der Lage und des Zustandes der 
Gebäude angemessen und wirtschaftlich 
vertretbar sein. Von der Förderung sind 
Neubauten und Maßnahmen, die nur der 
Instandhaltung dienen, ausgeschlossen. 

3.4 Zuwendungen werden nur gewährt, wenn 
mit der beantragten Maßnahme noch 
nicht begonnen wurde. 

3.5 Die Maßnahmen müssen allen öffentlichen 
und privatrechtlichen Vorschriften und 
Regelungen entsprechen. 

3.6 Die Maßnahmen dienen der dauerhaften 
Verbesserung der Wohn-, Arbeits- 
und/oder Freizeitverhältnisse im Städte-
bauförderungsgebiet „Soziale Stadt 
Eschweiler-West“. 

3.7 Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
muss nachweislich gewährleistet sein. 

3.8 Die als förderfähig anerkannten Gesamt-
kosten (einschließlich des Eigenanteils) 
werden weder direkt noch indirekt auf die 
Mieter*innen umgelegt. 

4. Gegenstand der Förderung 
Gegenstand der Förderung sind die Herrichtung 
und Gestaltung von Außenwänden und die Be-
grünung von Dächern sowie die Entsiegelung, 
Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von In-
nenhöfen und Freiflächen auf grundsätzlich 
privaten Grundstücken im Städtebauförde-
rungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“. 
Zuwendungsfähig sind insbesondere folgende 
Maßnahmen: 

4.1 Renovierung und Restaurierung der Fas-
saden sowie die dazu erforderlichen 
Vorarbeiten, insbesondere das Reinigen, 
Verputzen und Streichen, der Rückbau 
von Fassadenverkleidungen und die Wie-
derherstellung ursprünglicher Putz- und 
Fenstergliederungen, Reparatur und Er-
neuerung von Stuck- und 
Fassadenornamenten; 

4.2 Künstlerische Gestaltung von Fassaden 
sowie die dazu erforderlichen Vorarbeiten; 

4.3 Schaffung von öffentlich wirksamen Frei- 
und Gartenflächen nach der Entsiegelung 
vormals befestigter Flächen, zuwen-
dungsfähig sind hier insbesondere  

• Reaktivierung des Bodens zur gärt-
nerischen Nutzung,  
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• Gärtnerische Anlage und Gestaltung 
der Freiflächen, 

• Aufwendungen für die Bereitstellung 
von Gartenland zur Nutzung als 
Mietergärten; 

4.4 Gestaltung von Freiflächen, Abstandsflä-
chen, (Vor-)Gärten und Zuwegungen, 
sofern die zugehörigen, den öffentlichen 
Raum prägenden Fassaden im Zusam-
menhang mit der Gestaltung aufgewertet 
werden; 

4.5 Begrünung von Dachflächen, Fassaden, 
Mauern und Garagen einschließlich der 
dazu notwendigen Herrichtung der Flä-
chen; 

4.6 Vorbereitende Maßnahmen wie Entrüm-
pelung, Abbruch von Mauern und 
störenden Gebäudeteilen; 

4.7 Nebenkosten (brutto) für eine fachlich 
zwingend erforderliche Beratung 
und/oder Betreuung (z.B. Planung, Baulei-
tung) durch eine anerkannte Fachkraft, 
jedoch keine Verwaltungs- und Finanzie-
rungskosten; 

5.  Förderbedingungen 

5.1 Die Gewährung von Zuwendungen setzt 
die Abstimmung der Maßnahmen sowie 
eine eingehende Beratung mit der Stadt E-
schweiler oder deren Beauftragten 
voraus. In dieser Abstimmung werden die 
Gestaltungsziele erarbeitet sowie die bau-
technischen Erfordernisse geklärt. 

5.2 Ein Objekt wird nur einmal gefördert. 

5.3 Aufgrund rechtlicher Bestimmungen er-
forderliche Genehmigungen sind vor 
Bewilligung der Zuwendung einzuholen. 
Der Bescheid über die Bewilligung der Zu-
wendung ersetzt nicht die nach anderen 
Vorschriften erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen oder Zustimmungen für 
die Maßnahmen. 

5.4 Die Gestaltung der Fassaden muss eine 
wesentliche Verbesserung des äußeren 
Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen 
gewährleisten und der ursprünglichen ar-
chitektonischen Formensprache des 
gesamten Gebäudes entsprechen. Fassa-
dengestaltungen an Baudenkmälern und 
in deren Umgebung bedürfen der schriftli-
chen Zustimmung der Unteren 
Denkmalbehörde.  

5.5 Im Bescheid über die Bewilligung der Zu-
wendung vorgegebene Farbkonzepte sind 
einzuhalten. 

5.6 Bei Fassadengestaltungen sind grund-
sätzlich mineralische Farben mit einem 
organischen Anteil von maximal 5 % zu 
verwenden, in begründeten Fällen sind 
Ausnahmen von dieser Bestimmung mög-
lich. 

5.7 Die Gestaltung von Innenhöfen und Frei-
flächen soll auf die Bedürfnisse der 
Bewohner*innen der zugehörigen oder 
angrenzenden Gebäude ausgerichtet sein. 
Insofern sollen sie vor Maßnahmenbeginn 
beteiligt werden. 

6. Förderausschluss 
Von der Förderung ausgeschlossen sind: 

6.1 Maßnahmen, die ohne schriftliche Zustim-
mung der Stadt Eschweiler oder deren 
Beauftragten vor Bewilligung der Zuwen-
dung begonnen wurden. Als Beginn ist 
bereits der Abschluss eines Leistungs- 
oder Lieferungsvertrages zu werten. Pla-
nungsleistungen sind hiervon 
ausgenommen; 

6.2 Maßnahmen, die der energetischen Er-
tüchtigung dienen (z. B. Dämmung der 
Fassaden, Austausch von Fenstern), für 
die eine Förderung aus anderen Program-
men in Anspruch genommen werden 
kann; 

6.3 Maßnahmen auf Grundstücken mit Gebäu-
den, die Missstände oder Mängel im Sinne 
des § 177 Abs. 2 und 3 BauGB aufweisen, 
die aufgrund dessen durch Instandset-
zung und Modernisierung behoben 
werden müssen; 

6.4 Gestaltungen oder Nutzungen, die den 
Festsetzungen eines rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes oder anderen Vorschrif-
ten (öffentlich-rechtlich, 
nachbarrechtlich) widersprechen oder 
durch eine Veränderungssperre erfasst 
werden und eine Ausnahme hiervon nicht 
zugelassen wird; 

6.5 Maßnahmen, die den Belangen des Denk-
malschutzes entgegenstehen; 

6.6 Maßnahmen, die aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften oder baurechtli-
cher Auflagen ohnehin erforderlich sind 
oder zu deren Durchführung sich die An-
tragsteller*in gegenüber der Stadt 
Eschweiler verpflichtet hat; 

6.7  Kosten für Änderungen an Ver- und Ent-
sorgungsleitungen; 
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6.8 Erneuerung oder Reparatur von Bauteilen 
wie Dachrinnen, Fallrohren, Fensterbän-
ken etc.; 

6.9 Maßnahmen, deren zuwendungsfähige 
Kosten unterhalb der Bagatellgrenze von 
2.000 € liegen (50% Zuwendung, 50% Ei-
genanteil); 

6.10 Maßnahmen, die nicht von einem Fachbe-
trieb ausgeführt werden, der in das 
Berufsregister an seinem Firmen oder 
Wohnsitz eingetragen ist; 

6.11 Eigenleistungen. 

7. Art und Höhe der Förderung 

7.1 Die Zuwendungen werden in Form eines 
nicht zurückzuzahlenden Zuschusses im 
Rahmen der Anteilsfinanzierung der för-
derfähigen Gesamtkosten gewährt. 

7.2 Zuwendungsfähig sind maximal 50 % der 
durch den Zuwendungsbescheid als för-
derfähig anerkannten Gesamtkosten. 
Diese Zuwendung wird zu 80 % aus Mitteln 
der Städtebauförderung des Bundes und 
des Landes NRW zuzüglich des städti-
schen Eigenanteils von 20 % gewährt.  

Die Antragsteller*in hat mindestens 50 % 
der Kosten zu tragen. 

7.3 Eine Förderung erfolgt nur, wenn die 
durch den Zuwendungsbescheid defi-
nierte Zuwendung mindestens 1.000 € 
beträgt (siehe Bagatellgrenze Punkt 6.9).  

7.4 Die maximale Zuwendung pro Objekt und 
Maßnahme beträgt 25.000 €. 

7.5 Für den Fall eines Wechsels des Eigentums 
an dem Grundstück ist die Rechtsnachfol-
ger*in zu verpflichten, die der 
Eigentümer*in der Stadt gegenüber oblie-
genden Verpflichtungen zu übernehmen. 

8. Antragstellung und Verfahren 

8.1 Antragsberechtigt sind Eigentümer*innen 
(natürliche oder juristische Personen) 
oder sonstige Verfügungsberechtigte so-
wie Mieter*innen und 
Nutzungsberechtigte mit schriftlichem 
Einverständnis der Eigentümer*innen 
oder Verfügungsberechtigten. 

8.2 Der Antrag ist auf dem dafür vorgesehe-
nen Formular mit den darin angegebenen 
Unterlagen bei der Stadt Eschweiler oder 
deren Beauftragten einzureichen. 

8.3 Erforderliche Unterlagen zur Antragstel-
lung sind: 

• Fotos des Zustandes vor Beginn der 
Maßnahme, 

• Lageplan, Darstellung des Vorha-
bens, 

• Eigentümernachweis (oder Einver-
ständniserklärung, wenn 
Mieter*innen tätig werden), 

• Kostenvoranschlag eines qualifizier-
ten Fachbetriebs, bei Maßnahmen 
bis 5.000 € mindestens zwei, über 
5.000 € mindestens drei Kostenvor-
anschläge, 

• Ggf. erforderliche Genehmigungen 
und Erlaubnisse, 

• Erklärung über die voraussichtliche 
Dauer der Arbeiten, 

• Datenschutzerklärung 

8.4 Im Hinblick auf die voraussichtlich entste-
henden Kosten sind zur Prüfung der 
Angemessenheit der Kosten der Maß-
nahme zwei bzw. drei (siehe Punkt 8.3) 
prüffähige und vergleichbare Kostenvor-
anschläge von Fachbetrieben einzuholen. 
Sofern keine zwei bzw. drei Angebote vor-
gelegt werden können, ist dies schriftlich 
zu begründen. 

8.5 Für Fassadengestaltungen ist bei der An-
tragstellung eine schriftliche oder 
visualisierte Darstellung der zukünftigen 
Farbgebung vorzulegen (z.B. Benennung 
der RAL-Farbtöne). 

8.6 Die Stadt ist berechtigt, den Bescheid über 
die Bewilligung der Zuwendung zur Ver-
wirklichung der beantragten Maßnahme 
auch mit Auflagen und Bedingungen zur 
Gestaltung des Gebäudes zu versehen. 

8.7 Die Stadt behält sich vor, Maßnahmen mit 
Vorrang zu fördern, wenn  

• das Gebäude wegen seiner städte-
baulichen, geschichtlichen oder 
künstlerischen Bedeutung beson-
ders erhaltenswert ist, 

• im Zusammenhang mit der Fassa-
dengestaltung gleichzeitig eine 
nachhaltige Neugestaltung der pri-
vaten Freiflächen vorgenommen 
wird. 

8.8 Die Antragsteller*in hat das Betreten des 
Grundstücks durch zuständige städtische 
Bedienstete bis zum Abschluss der Maß-
nahme jederzeit zu ermöglichen, um die 
geförderten Maßnahmen in Augenschein 
zu nehmen und die für die Förderung maß-
geblichen Pläne, Belege und sonstigen 
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Unterlagen einzusehen. Während der 
Zweckbindungsfrist ist die Stadt Eschwei-
ler berechtigt, nach angemessener 
Vorankündigungsfrist, das geförderte 
Projekt vor Ort zu besichtigen. 

8.9 Nach Prüfung der eingereichten Unterla-
gen entscheidet die Stadt Eschweiler über 
den Antrag. Die Verwaltung der Stadt E-
schweiler erstellt anschließend den 
förmlichen Bescheid mit den erforderli-
chen Auflagen, Bedingungen und 
Nebenbestimmungen an die Antragstel-
ler*in. In der Bewilligung sind Beginn und 
Ende der Maßnahme festzulegen. 

8.10 Die Antragsteller*in darf mit der Maß-
nahme erst nach Erhalt des schriftlichen 
Bescheids über die Bewilligung beginnen. 
Nach Erteilung des Bescheids dürfen Än-
derungen der Maßnahme nur mit 
schriftlicher Zustimmung der Stadt E-
schweiler erfolgen. Eine nachträgliche 
Erhöhung der Zuwendung bei Überschrei-
tung der veranschlagten Kosten ist 
ausgeschlossen. 

8.11 Auf Antrag kann die Stadt Eschweiler dem 
Beginn einer Maßnahme vor Erteilung ei-
nes Bescheids über die Bewilligung der 
Zuwendung zustimmen. Ein Anspruch auf 
Bewilligung einer Zuwendung kann hie-
raus jedoch nicht abgeleitet werden. 

8.12 Der Stadt Eschweiler ist innerhalb von 3 
Monaten nach Durchführung der Maß-
nahme die Fertigstellung anzuzeigen. Die 
Maßnahme ist von der Antragsteller*in in 
geeigneter Form (z. B. durch Fotos) zu do-
kumentieren.  

8.13 Nach Durchführung der Maßnahme ist von 
der Antragsteller*in ein Verwendungs-
nachweis zu führen, der spätestens 12 
Monate nach Ausstellung des Bescheids 
über die Bewilligung vorzulegen ist. Auf 
Antrag kann diese Frist verlängert werden. 
Diesem Verwendungs-nachweis sind alle 
Rechnungen, Aufmaße, Ausgabenbelege 
und Zahlungsnachweise beizufügen. Nach 
Überprüfung und Anerkennung der an-
tragsgemäßen Durchführung und der 
Rechnungsbelege wird die daraus resul-
tierende Zuwendung ausgezahlt. 

8.14 Sofern in den jeweiligen Zuwendungsbe-
scheiden der Landesbehörde Auszahl-
ungstermine erst für künftige Haushalts-
jahre vorgesehen sind, erfolgen vor 
Eingang der Zuwendung nur Abschläge in 
Höhe des städtischen Eigenanteils. Zwi-
schenzahlungen nach Baufort-schritt 
sollen nur geleistet werden,  

• wenn die Maßnahme im besonderen 
städtebaulichen Interesse liegt,  

• wenn eine Durchführung anderen-
falls nicht möglich wäre,  

• wenn die Voraussetzung des Satzes 
1 nicht vorliegen und  

• wenn nachgewiesen wird, dass die 
Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
gesichert ist. 

8.15 Sind die nachgewiesenen Kosten geringer 
als die in dem Bescheid über die Bewilli-
gung der Zuwendung zugrunde gelegten 
Kosten, ist die Zuwendung durch Ände-
rungsbescheid entsprechend zu 
reduzieren. 

8.16 Die eingereichten Abrechnungsunterla-
gen sind der Antragsteller*in zurück-
zugeben. Die Antragsteller*in muss sämt-
liche Belege 10 Jahre aufbewahren. 

8.17 Unwirksamkeit, Rücknahme und Widerruf 
von Bescheiden über die Bewilligung so-
wie die Rückforderung von Zuwendungen 
einschließlich deren Verzinsung richten 
sich nach dem Verwaltungsverfahrensge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG) und den allgemeinen gesetzli-
chen Regelungen. Bescheide werden mit 
den entsprechenden Auflagen, Bedingun-
gen und Nebenbestimmungen versehen. 
Hierbei sind neben diesen Richtlinien ins-
besondere auch § 44 Landeshaus-
haltsordnung (LHO), die allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zu diesem Gesetz 
(VV LHO) und die Förderrichtlinien Stadt-
erneuerung des Landes Nordrhein-
Westfalen zu beachten. 

8.18 Im Übrigen führt die Verwaltung der Stadt 
Eschweiler das Verfahren nach den Rege-
lungen der Förderrichtlinien Stadt-
erneuerung des Landes Nordrhein-West-
falen bzw. eventuellen Nachfolge-
regelungen, den Bestimmungen und Ne-
benbestimmungen der jeweiligen Zu-
wendungsbescheide der zuständigen 
Landesbehörde sowie den allgemeinen 
verwaltungsrechtlichen Vorschriften und 
Grundsätzen durch. 

8.19 Übergeordnete Prüfinstanzen behalten 
sich das abschließende Prüfungsrecht 
vor. In diesem Fall muss durch die Antrag-
stellerin/den Antragsteller Akteneinsicht 
gewährt werden und die Erteilung von 
Auskünften als auch eine Ortsbesichti-
gung innerhalb der Zweckbindungsfrist 
sichergestellt werden. 
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9. Zweckbindung, Zweckbindungsfrist 

9.1 Mit der Gewährung der Zuwendung ent-
steht eine Zweckbindung, d. h., die 
baulichen Maßnahmen dürfen nicht ande-
ren Zwecken als den o. g. Zielen dienen. Sie 
sind mindestens für die Dauer der Zweck-
bindung im geförderten Zustand instand 
zu halten. Die geförderten Maßnahmen 
dürfen nicht ohne Genehmigung der Stadt 
Eschweiler abgerissen oder entfernt wer-
den. 

9.2 Die Zweckbindungsfrist beträgt 10 Jahre 
(ab Vorlage des Verwendungsnachweises 
bei der Stadt Eschweiler). 

10. Widerruf und Rücknahme des Bewilli-
gungsbescheids 

10.1 Im Falle eines Verstoßes gegen diese 
Richtlinie oder falscher Angaben im Zu-
wendungsantrag kann der Bescheid über 
die Bewilligung der Zuwendung – auch 
nach Auszahlung der Zuwendung – wider-
rufen bzw. zurückgenommen werden. Dies 
gilt insbesondere bei Verstößen gegen die 
Zweckbindungsfrist (anteilige Rückforde-
rung nach Jahren der Restzweckbindung). 

10.2 Zu Unrecht ausgezahlte Zuwendungen 
werden mit dem Widerruf oder der Rück-
nahme des Bescheids über die Bewilligung 
der Zuwendung zur Rückzahlung fällig und 
sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an mit 
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
zu verzinsen (§ 49a VwVfG NRW). 

11. Inkrafttreten 

Nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Eschweiler tritt diese Richtlinie am 01.01.2026 in 
Kraft. 

12. Anlage A zur Richtlinie Fassade & Hof 
Räumlicher Geltungsbereich Städtebauförder-
ungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“ 
 

 
 
Die vorstehende Richtlinie wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Eschweiler,18.12.2025 
 
Nowicki 
Bürgermeister 
 
  



 Seite 15 

 

 

 

 


